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Dezernat 06 - Kultur und Stadtentwicklung 

 

Stellungnahme der Stadtverwaltung Erfurt zur Drucksache 1212/23 

Titel der Drucksache 

BRÜHLER GARTEN 

 

Öffentlichkeitsstatus der Stellungnahme 

  öffentlich    

 

Zutreffendes bitte auswählen und im Feld Stellungnahme darauf Bezug nehmen: 

Ist die rechtliche Zulässigkeit des Antrages gegeben? Ja. 

Stehen personelle und sächliche Ressourcen zur Verfügung? Nein. 

Liegen die finanziellen Voraussetzungen vor? Nein. 
 

Stellungnahme 

 

01 
Der Oberbürgermeister wird beauftragt, für die Vergabe der Veranstaltungen im Brühler Garten 
eine Richtlinie aufzustellen. Vereine, Verbände und Kulturveranstalter sollen die Möglichkeit 
erhalten, Veranstaltungen im Brühler Garten durchzuführen und sich dafür zu bewerben. 
 
02 
In der Richtlinie sind die Antragsmodalitäten, ein Formblatt für die Durchführung und die  
Anzahl der Veranstaltungen pro Jahr festzulegen. 
 
 
03 
Dafür sollen 18 Veranstaltungen pro Jahr eingeplant werden, für die man sich im Jahr davor  
bewerben kann. Vier Veranstaltungstermine davon werden für kurzfristige Anfragen 
bereitgestellt. 
 
04 
Das Verfahren soll nach zwei Jahren evaluiert werden. 
 

Beim Brühler Garten handelt es sich um eine denkmalgeschützte Grünanlage, welche als 

Ruhezone zur Erholung und Entspannung der Erfurter Stadtbevölkerung vorgesehen ist. 

Gleichwohl dient sie dem Ausgleich der vielfältigen Umweltbelastungen der Stadt – vorhandene 

Tiere, Pflanzen und ihre Lebensräume stehen daher unter besonderem Schutz vor Störung. Dies 

ist auch in der Grünanlagensatzung festgehalten. 

 

Da sich die Veranstaltungsnutzung des Brühler Gartens saisonal auf ca. 6 Kalendermonate 

beschränkt und unter Berücksichtigung des Anwohnerlärmschutzes sowie der Regeneration der 

Fläche mindestens zwei Wochen zwischen Veranstaltungen liegen müssen, wurde seitens der 

Stadtverwaltung festgelegt, dass jährlich bis zu 15 Veranstaltungen stattfinden dürfen. 

 

Die Aufstellung einer Richtlinie zur Vergabe von Veranstaltungen scheidet für die 

Stadtverwaltung aus mehreren Gründen aus: Zum einen dient der Brühler Garten vordringlich der 

Erholung und soll diese Funktion auch in der Wahrnehmung der Bevölkerung behalten. Zum 

anderen steht der Aufwand zur Erstellung einer Richtlinie in keinem angemessenen Verhältnis 

zur Vergabe von 15 Veranstaltungen. Eine Richtlinie (und Bewerbung mittels Formblatt) würde 



 

LV 1.04 E 

05.21 

©Stadt Erfurt 

 

 

zudem den Formalisierungsgrad für Kulturschaffende erhöhen, da die bisherigen 

Antragsmodalitäten (Veranstaltungsanzeige, Antrag auf Sondernutzung) beibehalten werden 

müssten.    

 

Gleichwohl möchte die Stadtverwaltung dem Wunsch nach einer maßvollen 

Veranstaltungsnutzung und transparenten Vergabe nachkommen und schlägt vor die 

grundsätzlichen Kriterien für eine Bewerbung (z.B. nicht-kommerzieller Charakter der 

Veranstaltung, maximal zulässige Personenzahl, Beschränkungen durch Lärmschutz etc.) 

zusammenzufassen und an geeigneter Stelle zu veröffentlichen.  

 

Die Möglichkeit sich für eine Veranstaltungsnutzung des Brühler Gartens zu bewerben, besteht 

für alle Kulturschaffenden. Garten- und Friedhofsamt sowie Kulturdirektion erarbeiten o. g. 

Kriterien gemeinsam und stimmen sich hinsichtlich Vergabe, ggf. der Empfehlung von 

Ausweichterminen oder -flächen, ab. 

 
 

Änderung des/der Beschlusspunkte aus Sicht der Stadtverwaltung: 

 

01 

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, für die Vergabe der Veranstaltungen im Brühler Garten 

eine Richtlinie aufzustellen. Vereine, Verbände und Kulturveranstalter sollen die Möglichkeit 

erhalten, Veranstaltungen im Brühler Garten durchzuführen und sich dafür zu bewerben. 

 

02 

In der Richtlinie sind die Antragsmodalitäten, ein Formblatt für die Durchführung und die  

Anzahl der Veranstaltungen pro Jahr festzulegen. 

 

 

03 

Dafür sollen 18 Veranstaltungen pro Jahr eingeplant werden, für die man sich im Jahr davor  

bewerben kann. Vier Veranstaltungstermine davon werden für kurzfristige Anfragen 

bereitgestellt. 

 

04 

Das Verfahren soll nach zwei Jahren evaluiert werden. 

 

01 (neu) 

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, grundsätzliche Kriterien für die Vergabe der 

Veranstaltungen im Brühler Garten aufzustellen und an geeigneter Stelle bis zum 1.Quartal 2024 

zu veröffentlichen. 

 
 

Anlagenverzeichnis 

      

 

Dr. Knoblich 
 

30.08.2023 
Unterschrift Amtsleitung Datum 
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